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Rund ein Sechstel unserer Bürgerinnen 
und Bürger sind in ca. 400 Leipziger 
Sportvereinen organisiert. Das sind 
über 95.000 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, auf die wir stolz sein kön-
nen. Somit steht fest: Wir müssen dem 
Sport eine gute Zukunft geben. 
Wir wollen die Voraussetzungen dafür, 
dass sich das Potential des Sports in 
unserer Stadt noch besser entfalten 
kann, weiter ausbauen.

Die Bedeutung des Sports ist unbestrit-
ten für unsere Gesellschaft: Der Sport 
ermöglicht positive Gemeinschafts- und 
Selbsterfahrung, er dient der Gesund-
erhaltung, ist oft Quelle enormer Freude 
und großen Stolzes und vermittelt dem 
Einzelnen wichtige gesellschaftsrele-
vante Eigenschaften wie Fairness und 
Toleranz.

Die vielfältigen Facetten und Aktivitäten 
des Sports wird die Kommune weiterhin 
tatkräftig unterstützen und den Breiten-, 
Behinderten- und Spitzensport be-
zuschussen. Unsere Förderpolitik der 
letzten Jahre hat sich bewährt und wird 
fortgeführt. Somit finden sich die geläu-
figen Förderkriterien in der Neufassung 
unserer Richtlinie selbstredend wie-
der. Neu ist, dass in der vorliegenden 
Richtlinie sowohl die Sport- als auch die 

Vorwort

investive Förderung, die Sanierungs-, 
Bau- und Baumpflegemaßnahmen ver-
öffentlicht sind. Geschuldet der Refor-
mierung der Landesrichtlinie und Ver-
änderungen im Leistungssportsystem, 
musste unsere Sportförderungsrichtlinie 
weiteren aktuellen Entwicklungen an-
gepasst werden.

Im Rahmen des Sportförderbudgets 
stellt die Stadt Leipzig sicher, dass die 
Aktivitäten in den Sportvereinen an-
gemessen gefördert und möglichst alle 
Bevölkerungsschichten für den Sport 
gewonnen werden. Für die Durchfüh-
rung der dafür notwendigen Aufgaben 
soll mit dieser Richtlinie eine am Bedarf 
orientierte Förderung aus öffentlichen 
Mitteln ermöglicht werden.

Ihr 
Heiko Rosenthal
Bürgermeister und Beigeordneter
für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport

Heiko Rosenthal, Foto: Rainer Justen
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mit der vorliegenden Sportförderricht-
linie geht eine aktualisierte Ausgabe an 
den Start und sichert Kontinuität für die 
Sportentwicklung in Leipzig. 

Im Fokus der Förderung stehen insbe-
sondere der Kinder- und Jugendsport, 
die Unterstützung des Ehrenamtes im 
Sport sowie der Nachwuchsleistungs-
sport. Ein festgeschriebener Betrag für 
die Aufwandsentschädigung ehrenamt-
licher Übungsleiter sowie eine Kin-
der- und Jugendpauschale sind weder 
landes- noch bundesweit gängiger 
Standard, gelten in der Leipziger Sport-
förderung jedoch als gesetzt. An Be-
deutung gewonnen hat die Förderung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen, 
von inklusiven Sportangeboten sowie 
von Integrationsmaßnahmen von Men-
schen mit Migrationshintergrund.

Einen erfreulichen Anstieg konstatieren 
wir bei der investiven Sportförderung. 
Mit einem erheblichen finanziellen und 
personellen Aufwand betreiben mehr 
als 100 Sportvereine städtische Pacht-
anlagen, sichern die Infrastruktur und 
bieten die Grundlage für das Sporttrei-
ben. Dies erfuhr eine neue, angemesse-
nere Bewertung durch die Vergrößerung 
der Fördersumme. Zudem erhöhte 
die Stadt Leipzig ihren prozentualen 

Liebe Sportfreundinnen
und Sportfreunde, 
liebe Leserinnen und Leser,

Anteil bei der Gesamtfinanzierung von 
Bau- und Erhaltungsmaßnahmen ihrer 
Sportstätten.

An dieser Stelle geht unser ausdrück-
licher Dank an die Stadtverwaltung und 
die Stadtpolitik für die Unterstützung 
der Leipziger Sportvereine während der 
Coronapandemie – trotz Lockdowns mit 
geschlossenen Sportstätten und ruhen-
dem Sportbetrieb wurden keine Abstri-
che an der Sportförderung 2020/2021 
vorgenommen. 

Die gemeinsame Initiative zur Aus-
stattung der Leipziger Sportvereine mit 
Corona-Test Kits, maßgeblich finanziert 
durch das Amt für Sport, teilfinanziert, 
organisiert und umgesetzt durch den 
SSB Leipzig, fand höchste Anerken-
nung bei den Empfängern und war An-
regung für andere Sportorganisationen.   

Sport frei!

Uwe Gasch
Präsident Stadtsportbund Leipzig e.V.

Uwe Gasch, Foto: Stadtsportbund 
Leipzig
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1 Vorbemerkung

Die Rahmenrichtlinie zur Vergabe von 
Zuwendungen der Stadt Leipzig an 
außerhalb der Stadtverwaltung ste-
hende Stellen (Zuwendungsrichtlinie) 
ermächtigt die Fachämter und Referate 
der Stadt Leipzig, die allgemeinen Re-
gelungen zur Beantragung, Bewilligung, 
Auszahlung und zum Nachweis der Ver-
wendung von Zuwendungen durch eine 
Fachförderrichtlinie zu spezifizieren.

Diese Fachförderrichtlinie gilt für die 
Gewährung von Zuwendungen im 
Verantwortungsbereich des Amtes für 
Sport der Stadt Leipzig, regelt das Ver-
waltungsverfahren und trifft Aussagen 
zur Förderfähigkeit von Projekten und 
Maßnahmen. Soweit diese Fachförder-
richtlinie keine spezifischen Regelungen 
enthält, gilt die eingangs benannte 
Rahmenrichtlinie.

Die Vergabe von Zuwendungen an 
außerhalb der Stadtverwaltung stehen-
de Stellen erfolgt als freiwillige Leistung 
der Stadt Leipzig generell in Anlehnung 
an die §§ 23, 44 i. V. m. § 105 Abs. 1 
Haushaltsordnung des Freistaates 
Sachsen (SäHO) auf Grundlage dieser 
Fachförderrichtlinie und der durch die 
geltende Haushaltssatzung bereitge-

stellten Haushaltsmittel im pflichtgemä-
ßen Ermessen und im Einvernehmen 
mit dem Fachausschuss Sport.

Ein Rechtsanspruch des Antragstellers 
auf die Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Gleichzeitige Zuwen-
dungen mehrerer Ämter für denselben 
Zweck an einen Zuwendungsempfänger 
sind ausgeschlossen („Doppelförde-
rung“); Zuwendungen mehrere Ämter 
an einen Zuwendungsempfänger für 
jeweils unterschiedliche, abgrenzbare 
Zwecke sind dagegen zulässig („Mehr-
fachförderung“).

Eine Untersetzung des Gesamtbudgets 
erfolgt in jährlicher Abstimmung mit 
dem Fachausschuss Sport des Stadt-
rates durch die Handlungshinweise zur 
Sportförderung und zur Investitions-
förderung.

Die Neufassung der Fachförderricht-
linie Sport ist u. a. zurückzuführen auf 
Veränderungen des Sportsystems 
(Zusammenlegung der Olympiastütz-
punkte), die Änderung der Sächsischen 
Sportförderrichtlinie und die Aufnahme 
des Bereiches e-Sport.

Sportplatzanlage Lößnig, Foto: Amt für Sport
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2 Rechtsgrundlagen

(1) Haushaltsordnung des Freistaates 
Sachsen (Sächsische Haushalts-
ordnung - SäHO) vom 10.04.2001 
(in der Fassung vom 14.12.2018)

(2) Verwaltungsvorschriften des Säch-
sischen Staatsministeriums der 
Finanzen zur Sächsischen Haus-
haltsordnung (VwV-SäHO) vom 
27.06.2005 (in der Fassung vom 
08.12.2017)

(3) Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) vom 
09.03.2018 (in der Fassung vom 
02.07.2019)

(4) Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern 
über die kommunale Haushalts-
wirtschaft (SächsKomHVO) vom 
10.12.2013 (in der Fassung vom 
30.07.2019)

(5) Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über 
die kommunale Kassen- und Buch-
führung (SächsKomKBVO) vom 
26.01.2005 (in der Fassung vom 
04.09.2017)

(6) Verwaltungsvorschrift des Säch-
sischen Staatsministeriums des 
Innern über die Zuordnungsvor-
schriften zum Produktrahmen und 
Kontenrahmen sowie Muster für 

das neue Haushalts- und Rech-
nungswesen der Kommunen im 
Freistaat Sachsen (VwV KomHSys) 
vom 29.11.2017

(7) Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) vom 25.05.1976 (in der 
Fassung vom 21.06.2019)

(8) Abgabenordnung (AO) vom 
01.10.2002 (in der Fassung vom 
26.11.2019)

(9) Umsatzsteuergesetz (UStG) vom 
21.02.2005 (in der Fassung vom 
26.11.2019)

(10) RBVI-DS-01241-NF-05 vom 
18.05.2016 Rahmenrichtlinie zur 
Vergabe von Zuwendungen der 
Stadt Leipzig an außerhalb der 
Stadtverwaltung stehende Stellen 
(Zuwendungsrichtlinie)

(11) RBV-1286/12 vom 18.07.2012 Zu-
wendungsbericht für Leipzig

(12) RBVI-DS-02503-NF-06 vom 
21.09.2016 Sportprogramm 2024 
für die Stadt Leipzig 

(13) RBVI-DS-01830 vom 16.12.2015 
Absicherung der pädagogischen 
Betreuung von Schülern der Sport-
oberschule im Internat Kolonna-
denstraße ab 01.08.2014 sowie 
die einschlägigen Beschlüsse der 
Ratsversammlung
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3 Zuwendungszweck

Gegenstand der Förderung sind Maß-
nahmen und Projekte, welche die 
sportpoliti schen Leitlinien der Stadt 
Leipzig umsetzen.

Dabei werden folgende Prioritäten in 
der Sportförderung gesetzt:

(1) die vorrangige Förderung des Kin-
der- und Jugendsports,

(2) die gezielte und nachhaltige Förde-
rung der ehrenamtlichen Sport-
arbeit,

(3) die ausgewogene Förderung des 
Freizeit- und Breitensports,

(4) die konzentrierte Förderung des 
Nachwuchsleistungssports,

(5) die spezielle Förderung von inklu-
siven Sportangeboten sowie von 
integrativen Sportangeboten für 
Behinderte, sozial Benachteiligte, 
Migrantinnen und Mi granten sowie 
unterstützungsbedürftige Seniorin-
nen und Senioren,

(6) die ausgerichtete Förderung von 
Sportgroßveranstaltungen und

(7) die kontinuierliche und verstärk-
te Förderung der verpachteten 
kommunalen baulichen Infrastruk-
tur und des beweglichen Anlage-
vermögens für das Sporttreib en 
(Investitionsförderung). 

Wassersportanlage Pistorisstraße, Foto: Amt für Sport
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dungsempfängers müssen in allen 
Förderkriterien in angemessenem 
Verhältnis zur beantragten Förde-
rung stehen (Subsidiaritätsprinzip).

(4) Die Gewähr einer zweckentspre-
chenden, wirtschaftlichen und 
sparsamen Verwendung der Mittel 
wird versichert.

(5) Wird die Maßnahme bereits von 
anderen Bereichen der Stadt geför-
dert, erfolgt zur Vermeidung einer 
Doppelförderung keine Förderung 
über die Sportförderungsrichtlinie.

4 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsberechtigt sind Sportver-
eine und Sportverbände, die eine vom 
Finanzamt anerkannte Gemeinnützigkeit 
nachweisen, in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Leipzig eingetragen und 
in Leipzig aktiv und ansässig sind. Die 
Antragsteller müssen dem Stadtsport-
bund Leipzig e. V. (SSB) angehören und 
Mitglied im Landes sportbund Sach-
sen e. V. (LSB) sein.

Weiterhin können Sportverbände, die 
Mitglied im Deutschen Olympischen 

5 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 
 der Sportförde rung

Eine Zuwendung kann erfolgen, wenn 
insbesondere nachfolgende Bedingun-
gen erfüllt sind:

(1) Es werden grundsätzlich gemein-
nützige Interessen verfolgt.

(2) Der Nachweis einer ordnungsge-
mäßen Geschäftsführung, insbe-
sondere der Nachweis des Amts-
registerauszugs, der Satzung und 
des Freistellungsbescheids, muss 
gegeben sein.

(3) Die Eigenleistungen des Zuwen-

Sportbund (DOSB) sind, sowie der SSB 
als lokaler Dachverband eine Förderung 
erhalten.

Andere Antragsteller (freie Träger, 
Gruppen, Initiativen, Privatpersonen, 
andere juristische Personen sowie Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts), 
die im Interesse der Sportförderung 
der Stadt Leipzig lie gende Aufgaben 
erfüllen, können Zuschüsse als Projekt-
förderung erhalten. Förder vereine sind 
von einer Förderung ausgeschlossen.
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(6) Die Gesamtfinanzierung jeder 
beantragten Maßnahme muss ge-
sichert sein.

(7) Die Verwendungsnachweise für 
dem Haushaltsjahr vorangegan-
gene Zuwendungen sind der 
Stadtverwaltung vorher zuge-
gangen (Dies gilt nicht, wenn im 
Zuwendungsbescheid eine andere 
Regelung getroffen wurde.)

(8) Jede Maßnahme der Projektför-
derung muss einen detaillierten, 
schlüssigen und vollständigen 
Kosten- und Finanzierungsplan 
ent halten.

(9) Die Antragsteller erkennen die 
Sportförderungsrichtlinie und de-
ren Bewilligungsbedingungen an.

(10) Die Antragsteller wirken darauf hin, 
dass ihre Mitglieder kein gewalt-
tätiges, gewaltverherrlichendes, 
ras sistisches, antisemitisches oder 
anderweitig diskriminierendes Ge-
dankengut pflegen oder verbreiten. 
Dies gilt bspw. für die Leugnung 
des Holocaust, die Benachteili-
gung, Diskriminierung oder Be-
leidigung von Personen aufgrund 
ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, 
ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen 
Überzeugung oder ihrer sexuellen 
Orientierung oder wegen einer 
Behinderung. Ein Verstoß kann mit 

sofortigem Ausschluss des Vereins 
aus der Sportförderung und der 
Rückforderung erhaltener finanziel-
ler Mittel geahndet werden.

(11) Die geförderten Sportvereine und 
-verbände sowie die sonstigen 
An tragsteller erkennen den vom 
DOSB beschlossenen Ehrenkodex 
an und handeln entsprechend.

(12) Die geförderten Sportvereine und 
-verbände sowie die sonstigen 
An tragsteller unterwerfen sich der 
Ethik eines dopingfreien Sports, er-
kennen den vom DOSB beschlos-
senen „Anti-Doping-Aktionsplan: 
Zehn Punkte für Sport und Staat“ 
an und unterstützen gleichzeitig 
dessen Umsetzung.

Stadtwerke Marathon Leipzig, Foto: Stadtsportbund 
Leipzig, Normann Rembarz
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6 Verfahren

6.1  Antragsfrist/-verfahren

Zuschüsse können nur auf schriftlich 
begründeten Antrag gewährt werden. 
Generell sind Anträge auf den entspre-
chenden Formularen des Amtes für 
Sport vorzunehmen (http://www.leipzig.
de >> Bürgerservice und Verwaltung >> 
Ämter und Behördengänge >> Formu-
lare >> Formulare nach Ämtern und 
Einrichtungen >> A – Amt für Sport).

Für nachfolgende Zuwendungszwecke 
sind formlose Anträge zu stellen:

7.5 Vereinsfusionen/
 -verschmelzungen,
7.6 Dachorganisation mit 
 besonderer Aufgabenstellung,
8.1.8 Internatsbetreuung von
 Sportoberschülern,
8.3 Unterhaltskosten im Bereich 

Baumpflege.

Die Anträge sind bis zum 30.09. des 
laufenden Jahres für das Folgejahr zu 
stellen. Später eingehende Anträge 
werden als Nachanträge behandelt und 
können nur berücksichtigt werden, wenn 
noch Haushaltsmittel vorhanden sind.

Abweichend von der genannten An-
tragsfrist können im Rah men der in-
vestiven Sportförderung Zuwendungen 
bis zu 3.000,00 EUR, bei Gesamtkosten 
von maximal 10.000,00 EUR, auch 
unterjährig für das laufende Haushalts- 
bzw. Förderjahr beantragt werden.

Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüll-
te An träge werden dem Antragsteller 
zur Überarbeitung zurückgegeben.

Anträge sind nach § 26 Bürgerliches 
Gesetzbuch nur mit Unterschrift von 
den gemäß den jeweiligen Vereinssat-
zungen nach außen vertretungsberech-
tigten Perso nen des Vereins gültig.

Streetball Clara-Zetkin Park, Foto: Amt für SportRingerhalle in Sporthalle Leplaystraße 11, Foto: Normann Rembarz

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de
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6.2  Bewilligungsverfahren

Die Prüfung und Bewilligung der För-
dermittelanträge erfolgt als laufendes 
Verfahren durch das Amt für Sport. 
Nach § 53 Abs. 2 SächsGemO i.V.m. 
§ 22 Abs. 2 Nr. 17 der Hauptsatzung 
erfolgt die Vergabe von Zuschüssen an 
Vereine und Verbände auf der Grund-
lage der durch die Ratsversammlung zu 
beschließenden Förderrichtlinien und 
der durch die geltende Haushaltssat-
zung bereitgestellten Haushaltsmittel im 
Einvernehmen mit den jeweils zustän-
digen beratenden Ausschüssen (§ 17 
der Hauptsatzung) durch den Ober-
bürgermeister. Der Oberbürgermeister 
kann mittels § 59 Abs. 1 SächsGemO 
die Entscheidungsbefugnis auf einzelne 
Fachämter übertragen.

Die Bewilligung erfolgt durch schrift-
lichen Zuwendungsbescheid. Vor ei ner 
Bewilligung bei investiver Förderung 
muss in der Regel die Beteiligung der – 
gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig 
– einzubezie henden Gremien vorliegen.

Die Stadt Leipzig entscheidet dabei 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Ausschlagge bend sind insbesondere 
die vorhandenen Haushaltsmittel, die 
finanzielle Leistungsfä higkeit des Emp-
fängers sowie mögliche Zuwendungen 
von Dritten.

Sporthalle Wittenberger Straße, Foto: Amt für SportSegeln, Foto: Amt für Sport
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Die Institutionelle und die Projektförde-
rung können auf dem Wege der

(1) Anteilsfinanzierung,
(2) Festbetragsfinanzierung,
(3) Fehlbedarfsfinanzierung oder
(4) Vollfinanzierung (Ausnahmefall)
 erfolgen.

Die Modalitäten der Förderung sowie 
die konkreten finanziellen Unterset-
zungen und Festlegungen zur Insti-
tutionellen Sportförderung und zur 
Projektförderung werden durch die 

Handlungshinweise zur Sportförderung 
erläutert, die jährlich aktualisiert 
wer den.

Die Zuwendung bei der investiven 
Sportförderung wird als Projektför-
derung grund sätzlich im Wege der 
auf einen Höchstbetrag begrenzten 
Anteilsfinanzierung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses bewilligt. 
Weiterführende Regelungen sind unter 
Punkt 8.1.10.3.1 aufgeführt.

6.3  Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Sitzvolleyball Paralympics 2012, DBS-Akademie, Foto: Ralf Kuckuck



16 Stadt Leipzig – Fachförderrichtlinie Sport vom 28.05.2020

6.4  Auszahlungsverfahren

Die Zuwendung wird erst ausgezahlt, 
wenn der Zuwendungsbescheid 
bestands kräftig geworden ist und darin 
gegebenenfalls enthaltene Nebenbe-
stimmungen erfüllt sind. Zuwendungs-
empfänger können die Bestandskraft 
des Zu wendungsbescheides vor Ablauf 
der Rechtsbehelfsfrist durch Rechtsbe-
helfsverzicht herbeiführen und damit die 
Auszahlung beschleunigen. Zur Aus-
zahlung der Zuwendung ist eine Mittel-
abforderung einzureichen. Gleiches gilt 
für Abschlagszahlungen, sofern diese 
im Zuwendungsbescheid festgelegt 
sind.

Die Zuwendungen können nur abge-
fordert werden, wenn und soweit diese 
vor aussichtlich innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen im Rahmen des Zuwen-
dungszwecks benötigt werden bzw. 
hierfür bereits angefallen sind.

Abweichend hiervon erfolgt die Aus-
zahlung für nachfolgende Zuwendungs-
zwecke einmal jährlich auf Antrag und/
oder entsprechend der Regelungen des 
jeweiligen Zuwendungsbescheides:

2. Kinder- und Jugendarbeit
3. Übungsleiter 
4. Anmietung Sportstätten Dritter/

Medientechnik 
7.5 Vereinsfusionen/
 -verschmelzungen
7.6 Dachorganisation mit besonderer 

Aufgabenstellung
8.1.1 Fahrtkosten 
8.1.2 Sportveranstaltungen der Vereine 

/ Verbände 
8.1.3 Projekte im Nachwuchsleistungs-

sport für anerkannte Schwerpunkt-
sportarten

8.1.4 Projekte für ausgewählte Gruppen 
im Freizeit- und Breitensport

8.1.5 Ehrungen 
8.1.6 Sportgroßveranstaltungen
8.1.7 Kleinsportgeräte 

Die entsprechenden Formulare zum Rechtsbehelfsverzicht, zur Mittelabforderung 
und zur Abrechnung einzelner Förderkategorien (Verwendungsnachweise) sind zu 
finden unter:  http://www.leipzig.de >> Bürgerservice und Verwaltung >> Ämter und 
Behördengänge >> Formulare > Formu lare nach Ämtern und Einrichtungen >> 
A – Amt für Sport.

http://www.leipzig.de
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6.5  Mitteilungspflichten

Der Zuwendungsempfänger ist ver-
pflichtet, dem Amt für Sport unverzüg-
lich anzuzeigen, wenn

(1) er nach Vorlage des Haushalts- 
oder Wirtschaftsplans bzw. 
Finanzierungspla nes weitere Zu-
wendungen für denselben Zweck 
bei anderen Stellen beantragt oder 
von ihnen erhält,

(2) sich eine Ermäßigung der Gesamt-
ausgaben/-aufwendungen oder 
eine Änderung der Finanzie rung 
ergibt,

(3) der Zuwendungszweck oder 
sonstige für die Bewilligung der 
Zuwendung maßgebliche Umstän-
de sich ändern oder wegfallen,

(4) sich herausstellt, dass der Zuwen-
dungszweck nicht oder mit der 
bewilligten Zu wendung nicht zu 
erreichen ist,

(5) die ausgezahlten Beträge nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden 
können, soweit die Auszahlung 
der Zuwendung nicht nach festen 
Zeitpunkten bestimmt wurde,

(6) Gegenstände nicht mehr entspre-
chend dem Zuwendungszweck 
genutzt bzw. nicht mehr benötigt 
werden,

(7) es bei der Durchführung der Maß-
nahme terminliche Verschiebun-
gen gibt,

(8) er seine Organisationsstruktur 
wie z. B. personelle Änderungen 
im Vorstand, die Sat zung und die 
Beitragsordnung ändert oder die 
Gemeinnützigkeit des Vereins 
wegfällt,

(9) sich die Kontaktdaten des Vereins, 
wie Anschrift oder Kontoverbin-
dung, ändern,

(10) sich die Vorsteuerabzugsberechti-
gung des Antragstellers ändert,

(11) ein Insolvenzverfahren von bzw. 
gegen ihn beantragt oder eröffnet 
wird,

(12) sich die Zuwendungsvorausset-
zungen nach Punkt 5 ändern.

Kanutraining Kinder, Foto: Amt für Sport
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6.6  Verfahrensregelungen Verwendungsnachweis

Wurde eine städtische Zuwendung ge-
währt, so haben die Zuwendungsemp-
fänger bis zu dem vom Zuwendungsge-
ber gesetzten Abrechnungstermin über 
die Verwendung der Fördermittel einen 
vollständigen und prüffähigen Ver-
wendungsnachweis zu erbringen. Der 
Verwendungsnachweis besteht dabei 
aus einem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis, Näheres regeln 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen 
(ANBest), die verbindlicher Bestandteil 
der Bewilligung sind.

Die Stadt Leipzig ist be rechtigt, die 
erforderlichen Unterlagen der Zuwen-
dungsempfänger einzusehen.

Der Zuwendungsempfänger hat im Ver-
wendungsnachweis zu bestätigen, dass 
die Ausgaben notwendig waren, dass 
wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist und die Angaben mit den 
Büchern und Belegen übereinstimmen.

Für Zuwendungen bis einschließlich 
15.000,00 EUR bei Einfachförderung ist 
unabhängig von der Zuwendungs- und 
Finanzierungsart ein einfaches Ver-
fahren möglich. Bei Mischförderung 
ist das einfache Verfahren bis zu einer 
Gesamtfördersumme von einschließlich 
15.000,00 EUR möglich.

Für Sportgroßveranstaltungen gilt 
zusätzlich: Beim Abschluss aller ver-
anstaltungsbezogenen Verträge und 
Vereinbarungen hat der Zuwendungs-
empfänger sicherzustellen, dass 
Vertraulichkeitsvereinbarungen die 
Prüfrechte von Bewilligungsbehörde 
und Rechnungsprüfungsamt berück-
sichtigen.

Turnhalle Leplaystraße 13, Foto: Amt für Sport
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6.7  Rückforderung der Zuwendung und Verzinsung

Zuwendungsempfänger können von 
der Förderung ausgeschlossen werden, 
wenn sie trotz Mahnung ihren Bewil-
ligungsauflagen nicht termingemäß 
nach kommen oder den mit der Zu-
wendung beabsichtigten Zweck durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben 
im Antrag erwirkt und damit eine un-
gerechtfertigte Zu wendung der Stadt 
erhalten haben.

Voraussetzung für eine Rückforderung 
ist die Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides durch Rücknahme oder 
Widerruf oder die Unwirksamkeit durch 
Befristung oder auflösende Bedingung.

Unwirksamkeit, Rücknahme oder 
Widerruf von Zuwendungsbescheiden 
sowie die Erstattung der Zuwendung 
und die Verzinsung des Erstattungsan-
spruches richten sich nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz (vergleiche 
insbesondere §§ 43, 44, 48, 49, 49a 
VwVfG, §§ 45, 47, 50 SGB X).

Rückforderung und Verzinsung erfolgen 
entsprechend der ANBest zum Zuwen-
dungsbescheid.

neuseen classics, Foto: Daniel Stefan
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7 Institutionelle Sportförderung

7.1  Spezielle Voraussetzungen für eine Institutionelle Förderung 
 von Leipziger Sportvereinen

(1) Sportvereinen können Förder-
mittel zur Deckung eines nicht-
abgegrenzten Teils ihrer Ausgaben 
/ Aufwendungen für die sportliche 
Tätigkeit bewilligt werden, wenn 
sie ne ben den allgemeinen Zu-
wendungsvoraussetzungen des 
Punktes 5

a) auf der Grundlage der Be-
standserhebung des SSB zu 
Beginn des Förder jahres über 
einen Mitgliederbestand von 
mehr als 100 Mitgliedern ver-
fügen und einen Kinder- und 
Jugendanteil von mindestens 
10 % am Gesamtmitgliederbe-
stand nachweisen oder über 
eine Mitgliederzahl von 50 bis 
100 Mitgliedern ver fügen und 
einen Kinder- und Jugend-
anteil von mindestens 50 % 
am Gesamt mitgliederbestand 
nachweisen,

b)  einen durchschnittlichen 
Mindestmitgliedsbeitrag von 
5,00 EUR für Erwachsene und 
3,00 EUR für Kinder und Ju-
gendliche pro Monat erheben 
– davon ausgenommen ist der 
SSB – und

c)  den Vereinsmitgliedern, sofern 
diese Leipzig-Pass-Inhaber 
sind, 50 % Ermä ßigung auf 
den in der Beitragsordnung 
des Vereins festgelegten 
Mitglieds grundbeitrag und auf 
Eintrittsgelder von Sportveran-
staltungen gewähren.

(2) Vereine, welche die Voraussetzun-
gen nach Ziffer (1) a) bis c) nicht 
erfül len, können in begründeten 
Fällen gefördert werden, wenn sie 
besondere Aufgaben im leistungs-
sportlichen Bereich entsprechend 
der sportpolitischen Schwerpunkt-
setzung oder für Menschen mit 
Behinderungen, sozial Benachtei-
ligte, Migranten, unterstützungs-
bedürftige Senioren oder andere 
besondere Aufgabenstellungen 
wahrnehmen.

(3) Für neu in den SSB aufgenomme-
ne Vereine beginnt die Förderfä-
higkeit erst mit dem Jahr, welches 
der Aufnahme des Vereins in den 
SSB folgt.

Slackline Clara-Zetkin Park, Foto: Amt für Sport
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7.2  Kinder- und Jugendarbeit

Für jedes beim SSB gemeldete Vereins-
mitglied im Kinder- und Jugendbereich 
kann ein Zuschuss gezahlt werden. Die 
Höhe der Förderung wird in Abhängig-
keit der verfügbaren Haus haltsmittel 
jährlich neu festgelegt. Für Kinder und 
Jugendliche im Behinderten bereich 
kann bei entsprechendem Nachweis 
eine Zuschusserhöhung gewährt wer-
den. Als Jugendliche/r gilt, wer zum 
Stichtag das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.

Näheres erläutern die durch den Fach-
ausschuss Sport bestätigten Hand-
lungshinweise zur Sportförderung des 
jeweiligen Förderjahres.

7.3  Übungsleiter

Für ehrenamtlich tätige Übungsleiter 
können gemäß eines Teilerschlüssels 
(durchschnittliches Verhältnis von 
Übungsleiter und betreuten Athleten 
1:15 im Kinder- und Jugendbereich bzw. 
1:25 im Erwachsenenbereich) Zuschüs-
se gewährt werden, wenn sie im Besitz 
einer gültigen Lizenz bzw. eines Zerti-
fikates des DOSB und eines gültigen 
Vertrages mit dem jeweiligen Verein 
sind.

Für Übungsleiter im Behindertenbereich 
kann bei entsprechendem Nachweis 
eine Zuschusserhöhung erfolgen. 
Voraussetzung ist, dass der Verein 
mindestens 10 % Eigenmittel einsetzt. 
Der Einsatz von Drittmitteln wie der Zu-
schuss vom LSB darf nicht als Eigen-
mittel ausgewiesen werden.

Näheres erläutern die durch den Fach-
ausschuss Sport bestätigten Hand-
lungshinweise zur Sportförderung des 
jeweiligen Förderjahres.

Siegerehrung der Bambinis, Foto: Alexander Prautzsch
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7.4  Anmietung Sportstätten 
Dritter/Medientechnik

Zur Absicherung eines ordnungsgemä-
ßen und regelmäßigen Übungs- und 
Wett kampfbetriebes können für die 
Anmietung von Sporteinrichtungen Zu-
schüsse gewährt werden. Der Zuschuss 
beschränkt sich auf sportlich genutzte 
Räume bzw. Flächen, deren Anmietung 
zwingend erforderlich ist, weil keine 
kommunalen Sportstätten bzw. Räume 
oder Flächen zu nutzen sind. Berech-
net wird der Zuschuss generell auf die 
Kaltmiete.

Nicht gefördert werden kommerzielle 
Objekte (z. B. Soccerworld, private Ten-
nishallen, private Sporträume, Fitness-
Studios, Kampfkunstschulen u. ä.).

Darüber hinaus können für die Anmie-
tung von Medientechnik in kommunalen 
Wettkampfhallen mit Zuschauerkapazi-
tät Zuschüsse gezahlt werden, wenn die 
vorhandene Medientechnik defekt bzw. 
nicht mehr nutzbar ist.

Näheres erläutern die durch den 
Fachausschuss Sport bestätigten 
Handlungshin weise zur Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.

7.5  Vereinsfusionen/
 -verschmelzungen

Vereine und Abteilungen, die sich 
zusam menschließen, fusionieren bzw. 
verschmelzen, können gemäß nach-
folgender Staffelung einen einmaligen 
Zuschuss erhalten:

bis zu 4.000,00 EUR
ab 300 bis 400 Mitgliedern, 

bis zu 6.000,00 EUR
ab 401 bis 600 Mitgliedern, 

bis zu 8.000,00 EUR 
ab 601 bis 800 Mitgliedern,

bis zu 10.000,00 EUR 
ab 801 bis 1.000 Mitgliedern,

bis zu 12.000,00 EUR 
ab 1.001 Mitgliedern.

Näheres erläutern die Handlungshin-
weise zur Sportförderung des jeweiligen 
Förderjahres.
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7.6  Dachorganisation 
 mit besonderer Aufgaben-

stellung

Der Stadtsportbund Leipzig (SSB) mit 
seiner Sportjugend als Dachorganisa-
tion der eingetragenen und gemein-
nützigen Sportvereine der Stadt Leipzig 
kann für seine Vereinsarbeit und den 
Ge schäftsbetrieb eine Förderung er-
halten.

Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der 
Vermittlung inklusiver und interkulturel-
ler Kompeten zen. Deshalb können für 
Weiterbildungsangebote für Übungs-
leiter und Vorstände durch den SSB 
und Sportverbände sowie für in diesem 
Zusammenhang notwendige personelle 
Ressourcen auf konzeptioneller Grund-
lage jährlich bis zu 30.000,00 EUR zur 
Verfügung gestellt werden.

7.7  Olympiasport Leipzig GmbH

Die Olympiasport Leipzig GmbH (OSL) 
kann, um ihre Aufgaben im Rahmen der 
öffentlichkeitswirksamen Vermarktung 
der Sportstadt Leipzig zu erfüllen, eine 
Förderung erhalten. Die Zuwendungen 
sind für Personal und die notwendige 
Infrastruktur (Büroausstattung, Mietkos-
ten, IT-Kosten etc.) einzusetzen.

Nachwuchssportler im Kanupark, Foto: Amt für Sport Moderner Fünfkampf, Springreiten, Foto: Deutscher 
Verband für Modernen Fünfkampf

Fechten Leipzig, Foto: Fechtclub Leipzig
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8 Projektförderung

8.1  Projektförderung 
 für nicht investive Zuwen-

dungszwecke

Auf dem Wege der Projektförderung 
können an Zuwendungsempfänger 
unter Beachtung der Punkte 4 und 5 
Fördermittel zur Deckung ihrer Ausga-
ben / Aufwendungen für folgende ein-
zelne, sachlich und zeitlich abgegrenzte 
Projekte bzw. Veranstaltungen bewilligt 
werden:

8.1.1  Fahrtkosten

Vereinen, deren Sportler an förderwür-
digen Wettkämpfen innerhalb Deutsch-
lands teilnehmen, können Zuschüsse 
für Fahrtkosten gewährt werden, wenn 
der Sportverband in der entsprechen-
den Sportart Mitglied im DOSB ist. Im 
Kinder- und Jugendbereich können 
nach Einzelfallprüfung Fahrten zu inter-
nationalen Wettkämpfen im europäi-
schen Ausland sowie zu Wettkämpfen 
in anerkannte Partnerschaftsstädte 
gefördert werden.

Näheres zur Förderhöhe und den för-
derwürdigen Wettkämpfen erläutern die 
Handlungs hinweise zur Sportförderung 
des jeweiligen Förderjahres.

8.1.2  Sportveranstaltungen der 
Vereine / Verbände

Gefördert werden können Sportveran-
staltungen der Leipziger Sportvereine und 
-ver bände, des SSB und seiner Sport-
jugend sowie alle weiteren unter Punkt 
4 genannten Antragsteller, wenn diese 
als Ausrichter fungieren und die Sport-
veranstaltungen in Leipzig ausgetragen 
werden. 

Das sind schwerpunktmäßig:

(1) nationale und internationale Wett-
bewerbe mit Meisterschaftscha-
rakter,

(2) Pokalwettbewerbe auf Bundes-
ebene,

(3) Sportveranstaltungen mit integ-
rativem und inklusivem Charakter 
im Kinder- und Jugendbereich, 
für Menschen mit Behinderungen, 
sozial Benachteiligte, Migranten 
sowie Senioren,

(4) Sportbegegnungen mit Teilneh-
mern aus Städten aner kannter 
Städtepartnerschaften,

(5) traditionelle Sportfeste, die sowohl 
der Entwicklung der jeweiligen 
Sportart als auch der Mitglieder-
gewinnung dienen.
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Nicht gefördert werden Profisportveran-
staltungen, die ausschließlich kommer-
ziellen bzw. gewinnorientierten Zwecken 
dienen.

Für förderwürdige Sportveranstaltun-
gen, bei denen Leipziger Sportvereine 
Ausrichter sind, kann im Einzelfall und 
in Abstimmung mit dem Fachaus-
schuss Sport eine För derung erfolgen, 
wenn diese Veranstaltungen aufgrund 
nicht vorhandener Spezial sportstätten 
oder fehlender Voraussetzungen (z. B. 
Loipen, Berge, Wildwasserstrecken) 
nur außerhalb Leipzigs durchgeführt 
werden können.

Näheres erläutern die durch den Fach-
ausschuss Sport bestätigten Hand-
lungshinweise zur Sportförderung des 
jeweiligen Förderjahres.

8.1.3  Projekte im Nachwuchsleis-
tungssport für anerkannte 

 Schwerpunktsportarten

8.1.3.1 Schwerpunktsportarten-
 förderung

In der Schwerpunktsportarten-
förderung können Vereine in ihrer 
Projektdurchführung im Nach-

wuchsleistungssport finanziell 
unterstützt werden. 
Schwerpunktsportarten sind 
solche, die alle Voraussetzungen 
einer der nachfolgend beschrie-
benen Gruppen (I-IV) erfüllen:

Schwerpunktsportarten Gruppe I

Olympische Sportarten, die am DOSB-
Stützpunktsystem teilnehmen
(1) Anerkennung der Sportart als 

Bundesstützpunkt in Leipzig sowie 
des leistungssporttragenden Ver-
eins als Landesstützpunkt,

(2) Anzahl an bestätigten Bundes-
kadersportler, die einem Leipziger 
Verein angehören,

(3) Leistungsnachweise/ Wettkampf-
ergebnisse im Juniorenbereich bei 
Juniorenweltmeisterschaften bzw. 
Junioreneuropameisterschaften 
und Deutschen Meisterschaften 
der Junioren sowie Leistungs-
nachweise/Wettkampfergebnisse 
im Seniorenbereich bei Olympi-
schen Spielen, Welt- und Europa-
meisterschaften
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Schwerpunktsportarten Gruppe II

Olympische Sportarten, die nicht am 
DOSB-Stützpunktsystem teilnehmen 
bzw. ein verbandseigenes Stützpunkt-
system praktizieren
(1) Anerkennung als Schwerpunkt-

sportart am Standort Leipzig 
durch den Spit zensportverband 
sowie des leistungssporttragen-
den Vereins als Landesstützpunkt,

(2) Anzahl an bestätigten Bundes-
kadersportler, die einem Leip ziger 
Verein angehören,

(3) Leistungsnachweise/Wettkampf-
ergebnisse im Juniorenbereich bei 
Junioren weltmeisterschaften bzw. 
Junioreneuropameisterschaften 
und Deutschen Meisterschaften 
der Ju nioren sowie Leistungs-
nachweise/ Wettkampfergebnisse 
im Seniorenbereich bei Olympi-
schen Spielen, Welt- und Europa-
meisterschaften

Schwerpunktsportarten Gruppe III

Paralympische und Deaflympische 
Sportarten
(1) Anerkennung als Paralympischer 

bzw. Deaflympischer Stützpunkt 
am Standort Leipzig,

(2) Anzahl an bestätigten Bundes-
kadersportler, die einem Leipziger 
Verein angehören,

(3) Leistungsnachweise/Wettkampf-
ergebnisse im Juniorenbereich 
und Seniorenbereich.

Schwerpunktsportarten Gruppe IV

(1) Anerkennung als qualifizierter 
Landesstützpunkt (Sächsisches 
Modell) durch den Spitzensport-
verband sowie des leistungssport-
tragenden Vereins als Landes-
stützpunkt,

(2) Anzahl an bestätigten Bundes-
kadersportler, die einem Leip ziger 
Verein angehören,

(3) Leistungsnachweise/ Wettkampf-
ergebnisse im Juniorenbereich bei 
Juniorenweltmeisterschaften bzw. 
Junioreneuropameisterschaften 
und Deutschen Meisterschaften 
der Junioren sowie Leistungs-
nachweise/ Wettkampfergebnisse 
im Seniorenbereich bei Olympi-
schen Spielen, Welt- und Europa-
meisterschaften.

Kletterhalle No Limit, Foto: Amt für Sport
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Spezielle Voraussetzungen 
für eine Projektförderung in den 
Schwerpunktsportarten:

(1) Für jede bestätigte Schwer-
punktsportart ist nur der leis-
tungssporttragende Sportverein 
förderfähig.

(2) Der Antrag auf Projektförderung 
muss eine Projektkonzeption 
und einen Projektfinanzierungs-
plan enthalten.

(3) Projekte müssen auf konkret 
zu benennende Projektsportler 
(namentliche Benennung der 
maximal 15 Sportler) und umzu-
setzende Maßnahmen ausge-
richtet sein.

(4) Die Abrechnung des Projektes 
hat jährlich rechnerisch und 
schriftlich mittels Verwendungs-
nachweis und entsprechend der 
Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen zu erfolgen.

Ab 2021 können im Rahmen der Nach-
wuchsleistungssportförderung für 
anerkannte Schwerpunktsportarten am 
Standort Leipzig arbeitende Regional-
trainer und Trainer in Form einer Trainer-
mischfinanzierung gefördert werden.

8.1.3.2 Trainingsmaßnahmenförderung

Für anerkannte Schwerpunkt-
sportarten können im Einzelfall 
besondere Trainingsmaßnahmen 
gefördert werden, wenn begrün-
det keine kommunalen Sportanla-
gen/ Spezialsportstätten genutzt 
werden können bzw. zur Verfü-
gung stehen.

8.1.4 Projekte für ausgewählte  
 Gruppen im Freizeit- und  
 Breitensport

In der Projektförderung für ausgewählte 
Gruppen im Freizeit- und Breitensport 
können integrative und inklusive Ver-
einsprojekte für Menschen mit Behin-
derung, sozial Benachteiligte, Migranten 
sowie unterstützungsbed ürftige Senio-
ren gefördert werden.

Spezielle Voraussetzungen für eine 
Projektförderung der ausgewählten 
Gruppen im Freizeit- und Breitensport:

(1) Der Antrag auf Projektförderung 
muss eine Projektkonzeption und 
einen Projektfinanzierungsplan 
enthalten.
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 Art 
des Jubiläums

bis 500
Mitglieder

501 – 1.500
Mitglieder

1.501 – 2.500
Mitglieder

über 2.500
Mitglieder

25 Jahre 200,00 EUR 300,00 EUR 400,00 EUR 500,00 EUR

50 Jahre 400,00 EUR 600,00 EUR 800,00 EUR 1.000,00 EUR

75 Jahre 600,00 EUR 900,00 EUR 1.200,00 EUR 1.500,00 EUR

100 Jahre 
und alle weiteren 
25 Jahre

800,00 EUR 1.200,00 EUR 1.600,00 EUR 2.000,00 EUR

(2) Projekte müssen auf eine konkret 
zu benennende Zielgruppe aus-
gerichtet und konkret abrechenbar 
sein.

(3) Die Abrechnung des Projektes hat 
jährlich rechnerisch und schrift-
lich mit tels Verwendungsnachweis 
entsprechend der Allgemeinen 
Nebenbestim mungen zu erfolgen.

Näheres erläutern die durch den Fach-
ausschuss Sport bestätigten Hand-
lungshinweise zur Sportförderung des 
jeweiligen Förderjahres.

8.1.5		Ehrungen

(1) Vereinsjubiläen
 Leipziger Sportvereinen und Sport-

verbänden kann folgender Jubilä-
umszuschuss gewährt werden:

(2) Verein des Jahres
 Leipziger Sportvereinen und 

Sportverbänden, die sich ent-
sprechend der jährlichen Schwer-
punktsetzung im jeweils aktuellen 
Sportprogramm für die Stadt 
Leipzig um den Sport besonders 
verdient gemacht haben, kann die 
Auszeichnung „Verein des Jahres“ 
durch die Stadt Leipzig verliehen 
werden.

 Die Auszeichnung erfolgt mit tels 
einer Ehrenurkunde, eines Ehren-
pokals und einer Förderung in 
Höhe von 1.000,00 EUR im Rah-
men verfügbarer Haushaltsmittel.

(3) Freizeit- und Breitensport
 Persönlichkeiten, die sich um den 

Leipziger Sport verdient ge macht 
haben, können in Abstimmung mit 
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dem SSB mit der jährlich verliehe-
nen Ehrenurkunde und Ehrennadel 
des Oberbürgermeisters ausge-
zeichnet werden.

(4) Leistungs- und Spitzensport
 Olympiateilnehmer, Paralympic-

steilnehmer und Deaflympicsteil-
nehmer können bei einem Emp-
fang durch den Oberbürgermeister 
geehrt werden.

 Weltmeisterschafts- und Europa-
meisterschaftsteilnehmer in den 
olympischen Sportarten sowie in 
den nicht olympischen Sportarten, 
die am DOSB-Stützpunktsystem 
teilnehmen, können bei einem 
Empfang (z. B. beim Olympiaball) 
durch den Sportbürgermeister ge-
ehrt werden.

 Im Rahmen der verfügbaren Mittel 
können dafür Ehrenpreise gefördert 
wer den.

 Darüber hinaus werden Olympia-
teilnehmer, Paralympicsteilnehmer 
und Deaflympicsteilnehmer mit 
dem Eintrag ins Goldene Buch der 
Stadt Leipzig ausge zeichnet.

 Erfolgreiche Leistungs- und 
Spitzensportler erhalten 
Glückwunschschrei ben der 
Stadt Leipzig für die nachste-
hend aufgeführten Erfolge:

a) Olympische/Paralympische 
Spiele/Deaflympische Spiele 
(Plätze 1 bis 6)

b) Weltmeisterschaften im 
Behinderten- und Nicht-
behindertenbereich in den 
olympischen Sportarten 
sowie in den nicht olympi-
schen Sportarten, die am 
DOSB-Stützpunktsystem 
teilnehmen (Plätze 1 bis 6)

c) Europameisterschaften im 
Behinderten- und Nicht-
behindertenbereich in den 
olympischen Sportarten 
sowie in den nicht olympi-
schen Sportarten, die am 
DOSB-Stützpunktsystem 
teilnehmen (Plät ze 1 bis 3)

Weltmeisterschaft Bogenschießen 2007 in Leipzig, Foto: Amt für Sport
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8.1.6 Sportgroßveranstaltungen

Als Sportgroßveranstaltungen werden 
internationale und nationale Meister-
schaften und Turniere, die für die 
Außenwerbung und für die Bevölkerung 
der Stadt sowie für die Entwicklung der 
einzelnen Sportarten ein großes Poten-
zial haben, gefördert.

Schwerpunkte der Förderung sind:

(1) nicht kommerzielle, ohne auf 
reine Gewinnerzielungsabsicht 
ausgerichte te Sportgroßveran-
staltungen in den Schwerpunkt-
sportarten. Hier werden be sonders 
unterstützt: Welt- und Europa-
meisterschaften, hochkarätige 
internatio nale und nationale Wett-
bewerbe sowie Deutsche Meister-
schaften.

(2) Sportveranstaltungen mit star-
kem regionalen Bezug, Tradition 
und Veran kerung in der Basis, 
die attraktiv und nachhaltig für 
den Standort Leipzig sind. Hierzu 
gehören nationale und internatio-
nale Wettbewerbe, z. B. Deutsche 
Meisterschaften außerhalb der 
Schwerpunktsportarten oder inter-
nationale Tur niere.

d) Gesamt-Weltcup in den 
olympischen Sportarten 
sowie in den nicht olympi-
schen Sportarten, die am 
DOSB-Stützpunktsystem 
teilnehmen (Platz 1)

e) Deutsche Meisterschaften 
Einzel / Mannschaft im Be-
hinderten- und Nichtbehin-
dertenbereich in den olym-
pischen Sportarten sowie 
in den nicht olympischen 
Sportarten, die am DOSB-
Stützpunktsystem teilneh-
men (Platz 1)

(5)	 Ehrungsveranstaltungen
 Ehrungsveranstaltungen, die im 

besonderen Interesse der Stadt 
Leipzig liegen, können entspre-
chend des verfügbaren Etats 
gefördert werden.

Näheres erläutern die durch den Fach-
ausschuss Sport bestätigten Hand-
lungshinweise zur Sportförderung des 
jeweiligen Förderjahres.
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Sportgeräte, deren Anschaffungswert 
800,00 EUR, vermindert um einen 
darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, 
überschreitet, müssen im Rahmen der 
Projektförderung für investive Zuwen-
dungszwecke beantragt werden (siehe 
Punkt 8.2.1).

Reparaturen ab 250,00 EUR können, 
auch bei Kosten über 800,00 EUR, 
vermindert um einen darin enthaltenen 
Vorsteuerbetrag, im Wege der Projekt-
förderung für nicht investive Zuwen-
dungszwecke beantragt und gefördert 
werden.

Personengebundene Sportbekleidung 
jedweder Art ist von der Förderung aus-
genommen.

Näheres erläutern die durch den Fach-
ausschuss Sport bestätigten Hand-
lungshinweise zur Sportförderung des 
jeweiligen Förderjahres.

Im Rahmen von Sportgroßveranstaltun-
gen können:

(1) Kongresse und Symposien des 
Sports mit überregionaler Bedeu-
tung, die von besonderem Interes-
se für die Stadt Leipzig sind und

(2) Empfänge anlässlich von Sport-
großveranstaltungen finanziell 
unterstützt werden, wenn ein städ-
tisches Interesse vorliegt.

8.1.7 Kleinsportgeräte

Neuanschaffungen von Kleinsport-
geräten können im Wege der Projekt-
förderung für nicht investive Zuwen-
dungszwecke beantragt und gefördert 
werden, wenn pro Gerät die Anschaf-
fungskosten, vermindert um einen 
darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b 
Absatz 1 Einkommenssteuergesetz), im 
Kostenrahmen von 250,00 bis 800,00 
EUR liegen. 

Im Förderbereich Kleinsportgeräte wer-
den vorrangig Geräte und Ausstattun-
gen gefördert, die Fairtrade-Produkte 
sind. Nicht förderfähig als Kleinsport-
geräte sind Pflegegeräte bzw. Ausstat-
tungsgegenstände (z. B. für Pachtsport-
anlagen). Boxsaal Am Sportforum 3, Foto: Amt für Sport
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8.1.8  Internatsbetreuung von 
 Sportschülern

Entsprechend der Stadtratsbeschlüsse 
VI-DS-01443, VI-DS-01830, VI-DS-
01830-DS-01 und VI-DS-01830-DS-01-
DS-02 kann die personelle Absicherung 
des Internatsbetriebes von minderjäh-
rigen Schülern der Sportschule, sofern 
es sich um eine kommunale Bildungs-
einrichtung handelt, gefördert werden.

8.1.9  Förderung von Projekten 
 im e-Sport

Gefördert werden können unter Beach-
tung der Punkte 4 und 5 dieser Richt-
linie Projekte und Maßnahmen im e-
Sport, die durch Leipziger Sportvereine 
und -verbände angeboten und durchge-
führt werden. Es wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass e-Sport gemäß 
§ 52 Absatz 2 der Abgabenordnung 
nicht als gemeinnützig anerkannt ist. 
Deshalb wird den Leipziger Sportver-
einen und -verbänden empfohlen, vor 
Inanspruchnahme einer Förderung eine 
steuerrechtliche Beratung in Anspruch 
zu nehmen.

8.1.9.1  Förderziel und 
 Zuwendungszweck

Die Fördermittel sollen der Verbindung 
des allgemeinen Sports mit dem e-
Sport dienen. Dies betrifft ausschließ-
lich Spiele, die Sportarten/-disziplinen 
darstellen. Es werden Maßnahmen des 
e-Sports vorrangig gefördert, die expli-
zit eine Verbindung mit den Sport- und 
Bewegungsangeboten der Sportverei-
ne/-verbände vorsehen. 

8.1.9.2 Gegenstand der Zuwendung

Gefördert werden insbesondere:

(1) die Förderung von Übungsleitern 
im e-Sport sowie die Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen zur 
Erlangung eines Übungsleiterzer-
tifikates „e-Sport-Trainer-Breiten-
sport“; die Maßnahmen sollten 
jugendschutz- und suchtpräven-
tive Aspekte in angemessenem 
Umfang enthalten,

(2) nach Einzelfallprüfung die An-
schaffung von technischer Infra-
struktur für e-Sport und Digita-
lisierung (Computer, Konsolen, 
Controller, Softwareprogramme, 
Bildschirme),

(3) die Teilnahme an e-Sport-Meister-
schaften in Deutschland, sofern 
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(4) Projekte und Maßnahmen nach 
Punkt 8.1.9.2 Ziffer (4) werden ana-
log Punkt 8.1.2 dieser Richtlinie 
gefördert.

8.1.9.4 Verfahren

Das Verfahren ergibt sich aus den 
Punkten 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 und 6.7 
dieser Richtlinie. Anträge für Projekte 
und Maßnahmen nach Punkt 8.1.9.2 
Ziffer (1) für Aus- und Fortbildung und 
Ziffer (2) sind formlos einzureichen.

8.1.10 Sanierungsmaßnahmen

8.1.10.1 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Sanierungsmaßnah-
men von Vereins- und Sportanlagen. 
Klimafreundliche und trinkwasserscho-
nende Projekte haben dabei gegen-
über anderen Projekten Vorrang. Nicht 
gefördert werden Projekte, bei denen 
gesundheitsschädliche oder umwelt-
schädliche Materialien eingebaut 
werden.

8.1.10.2 Spezielle Zuwendungs-
 voraussetzungen

Neben der Erfüllung der allgemeinen 
Zuwendungsvoraussetzungen nach 

diese keinen kommerziellen 
 Ansatz verfolgen,
(4) die Ausrichtung von e-Sport-Meis-

terschaften, wenn die Leipziger 
Sportvereine/-verbände als Aus-
richter fungieren und die Veran-
staltungen in Leipzig stattfinden.

Projekte und Maßnahmen, die vorrangig 
kommerzielle Ziele verfolgen, werden 
nicht gefördert.

8.1.9.3 Umfang und Höhe 
 der Zuwendung

(1) Projekte und Maßnahmen nach 
Punkt 8.1.9.2 Ziffer (1) werden im 
Wege einer Festbetragsfinanzie-
rung gefördert. Die Übungsleiter-
förderung erfolgt analog Punkt 
7.3 dieser Richtlinie. Bei Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen erfolgt 
die Förderung bis zu 50 % der zu-
wendungsfähigen Ausgaben.

(2) Projekte und Maßnahmen nach 
Punkt 8.1.9.2 Ziffer (2) werden im 
Wege einer Anteilsfinanzierung bis 
zu einer Höhe von 3.000,00 EUR 
gefördert. Die Förderung ist bis 
zu 50 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben möglich.

(3) Projekte und Maßnahmen nach 
Punkt 8.1.9.2 Ziffer (3) werden 
analog Punkt 8.1.1 dieser Richtlinie 
gefördert.
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Punkt 5 (All gemeine Zuwendungsvor-
aussetzungen der Sportförderung) sind 
durch die An tragsteller nach Punkt 4 
(Zuwendungsempfänger) folgende 
Kriterien zu erfüllen:

(1) Die Vollständigkeit der Antrags-
unterlagen entspricht der Unter-
lagencheckliste der Handlungs-
hinweise zur Umsetzung der 
investiven Sportförderung.

(2) Ist der Antragsteller oder das Amt 
für Sport der Stadt Leipzig nicht 
Eigentümer der Sportanlage, ist 
die schriftliche Zustimmung des 
Eigentümers zum geplanten Vor-
haben einzuholen und dem Amt 
für Sport der Stadt Leipzig bei der 
Antragstellung vorzulegen. 

 Antragsteller, die nicht Eigentümer 
des Grundstücks sind, auf dem 
die zur Förderung beantragte Bau-
maßnahme durchgeführt werden 
soll, können Zuwendungen nur 
erhalten, wenn sie ein Nutzungs-
recht nachweisen, dessen Dauer 
mindestens der Dauer der Zweck-
bindung entspricht und das aus-
reichend gesichert ist.

(3) Bei Baumaßnahmen fungieren die 
Antragsteller als Bauherren. Ver-
eine, denen durch eine Nutzungs-
vereinbarung mit der Pächterin 
einer städtischen Sportanlage ein 

Nutzungsrecht eingeräumt wird 
(sog. Unterpächter), sollen nicht 
als Antragsteller fungieren.

(4) Die Nutzung der Maßnahme für 
den geplanten Zweck ist für einen 
bestimmten Zeitraum abzusichern 
(= Zweckbindungsfrist). Dabei 
gelten folgende Zweckbindungs-
fristen:
– 5 Jahre: für Maßnahmen bis zu 

3.000,00 EUR beantragter Zu-
wendung und Gesamtkosten 
von maximal 10.000,00 EUR 
(Kleinstanträge),

– 12 Jahre: für ab einem 
Gesamtwertumfang von 
10.000,00 EUR.

(5) Die Einhaltung öffentlich-rechtli-
cher Vorschriften, insbesondere 
des Bauplanungs- und Bauord-
nungsrechts, ist durch die Antrag-
steller sicherzustellen.

(6) Die Maßnahme wurde noch nicht 
begonnen. Als Maßnahmebe-
ginn zählt der Abschluss eines 
Lieferungs- und Leistungsvertra-
ges. Bei Baumaßnahmen gelten 
Planung, Baugrunduntersuchun-
gen, Grunderwerb und Herrichten 
des Grundstücks, zum Beispiel 
Gebäudeabbruch oder Planieren, 
entsprechend der Leistungspha-
sen 1 bis 6 gemäß der HOAI, nicht 
als Beginn des Vorhabens, es sei 
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Der Nachweis hierüber ist beim 
Verwendungsnachweis durch einen 
Energiebedarfsausweis gemäß 
§ 18 EnEV zu erbringen. Der Pas-
sivhaus-Standard ist anzustreben. 
Sollte dieser Standard insbesonde-
re aus wirtschaftlichen Erwägungen 
nicht erreicht werden können, ist 
dies zu begründen. Es ist anzu-
streben, den Passivhaus-Standard 
auch bei denkmalge schützten 
Gebäuden – unter Wahrung des 
Denkmalschutzes – zu erreichen.

8.1.10.3 Umfang und Höhe 
 der Zuwendung

8.1.10.3.1 Zuwendungs- und 
Finanzierungsart sowie Höhe 
der Zuwendung

Zuwendungen werden als 
Projektförderung im Wege der 
Anteilsfinanzierung als nicht 
rückzahlbarer Zuschuss bewilligt. 
Die Höhe der Zuwendung richtet 
sich nach den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben und beträgt:

– maximal 30 % für Maß-
nahmen bis zu einem 
Gesamtwertumfang von 
200.000,00 EUR

denn, sie sind alleiniger Zweck.
(7) Für das zu fördernde Vorhaben 

sind die fachliche Kompetenz der 
Antragsteller sowie eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten Voraus-
setzung.

(8) Antragsteller haben, durch ein an 
ihrer Leistungsfähigkeit orien-
tiertes Konzept, die gesicherte 
Finanzierung des Vorhabens und 
dessen laufende Nutzung nachzu-
weisen.

(9) Entsprechend des Passivhaus-
Standards werden Zuwendungen 
für Baumaßnahmen an ge-
deckten Sportstätten mit einem 
Gesamtwertumfang von über 
50.000,00 EUR nur bei besonderer 
Berücksichtigung von Klimaschutz 
und Energieeffizienz gewährt. 
Deshalb ist der vorgeschriebene 
energetische Standard für zu er-
richtende Gebäude gemäß § 4 der 
Verordnung über energiesparenden 
Wärmeschutz und energiesparende 
Anlagetechnik bei Gebäuden (Ener-
gieeinsparverordnung – EnEV) in 
der jeweils geltenden Fassung um 
mindestens 30 % zu unterschreiten. 
Bei der Sanierung, Modernisierung 
und dem Umbau von bestehenden 
Gebäuden ist der vorgeschriebe-
ne energetische Standard gemäß 
§ 4 EnEV mindestens einzuhalten. 
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– maximal 40 % für Maßnah-
men ab einem Gesamtwert-
umfang von 200.000,00 EUR.

Bei Vorhaben, die durch das 
Land und den Bund mitfinanziert 
werden, soll der städti sche Anteil 
nicht mehr als 30 % betragen.

Bei Vorhaben, die weder auf-
grund von Förderprogrammen 
des Landes noch des Bun des 
förderfähig sind, an deren Um-
setzung die Stadt Leipzig jedoch 
ein hohes Förder interesse hat, 
kann im Einzelfall eine städtische 
Förderung von bis zu 80 % ge-
währt werden.

In geeigneten Fällen kann die 
Förderung auch als eine auf 
einen Höchstbetrag begrenzte 
Festbetrags- oder Fehlbedarfsfi-
nanzierung gewährt werden.

8.1.10.3.2 Zuwendungsfähige  
Ausgaben

Als Bemessungsgrundlage für 
die Maßnahme gelten die als 
zuwendungsfähig aner kannten 
Ausgaben.

Zuwendungsfähig sind alle 
Ausgaben, die mit der Maß-
nahme (Fördergegenstand) in 
un mittelbarem Zusammenhang 
stehen und für die Erfüllung des 
Zuwendungszweckes unabding-
bar sind.

Vorplanungsleistungen sind aus 
Eigenmitteln des Empfängers 
vor zufinanzieren, sind aber im 
Rahmen des Gesamtprojektes 
förderfähig.

Sanierungen sind nur dann zu-
wendungsfähig, wenn sie einen 
Anteil von 75 % der Neubau-
kosten nicht überschreiten und 
sie insgesamt als wirtschaftlich 
angesehen werden können.

Bei Antragstellern, die zum Vor-
steuerabzug berechtigt sind, ist 
die Umsatzsteuer nicht zuwen-
dungsfähig.

Nicht zuwendungsfähig sind 
Maßnahmen an Vereinsgaststät-
ten oder sonsti gen gewerblich 
genutzten Anlagen, Ausgaben für 
Zinsen und Kreditbeschaffungs-
maßnahmen sowie für Feierlich-
keiten, die im Zusammenhang 
mit der Maßnahme stehen.
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lungshinweisen zur Umsetzung 
der investiven Sportförderung 
beigefügten Unterlagencheck-
liste in einer Übersicht, konkreti-
siert nach Anzahl der Personen, 
Stundenanzahl und Arbeitsleis-
tungen, aufzulisten. Bei Maß-
nahmen über 200.000,00 EUR 
erfolgt die Berück g der Eigen-
leistung nur auf der Grundlage 
einer entsprechenden Bewertung 
durch das Planungs- bzw. Archi-
tekturbüro. Eine ent sprechende 
Aufstellung der tatsächlich 
durchgeführten Leistungen 
ist, unterschrieben durch die 
Personen, welche die Arbeitsleis-
tungen durchgeführt haben, bei 
der Ab rechnung des Vorhabens 
einzureichen.

8.1.10.3.4 Verhältnis zu anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten
(Subsidiaritätsprinzip)

Werden andere Förder-
möglichkeiten, insbesondere 
Landesförderung über den 
Lan dessportbund, die Säch-
sische Aufbaubank oder das 
Sächsische Staatsministerium 
des Innern und / oder Bundes-
förderung, von Antragstellern 
schuldhaft nicht beantragt oder 

8.1.10.3.3 Eigenleistungen

Eigenleistungen in Form von 
Arbeits- und Sachleistungen 
werden nicht gefördert, ihre Ver-
gütung ist ausgeschlossen. 
Sie können jedoch bei Maßnah-
men, welche auch innerhalb der 
Landesförderung oder Bundes-
förderung beantragt und bewilligt 
werden, rechnerisch berücksich-
tigt werden.
Hinsichtlich der Berücksichti-
gung von Eigenleistungen gelten 
dann folgende Festlegungen:

Eigenleistungen können zur Ver-
ringerung des finanziellen Eigen-
anteils des Vereins wertmäßig 
wie folgt berücksichtigt werden: 
Arbeitsleistungen werden ent-
sprechend des Mindestlohnge-
setzes in der jeweils geltenden 
Fassung berücksichtigt. Sach-
leistungen werden mit ihrem 
tatsächlichen Wert angerechnet. 
Dabei können Eigenleistungen 
allerdings nur bis zur Hälfte des 
zu er bringenden Eigenanteils an-
gerechnet werden.

Die kalkulierten Arbeitsleistun-
gen sind bei Antragstellung 
entsprechend der den Hand-
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schuldhaft nicht in Anspruch ge-
nommen, ist die Finanzierungs-
lücke nicht durch eine Erhöhung 
der ursprünglich angedachten 
städti schen Zuwendungssumme 
zu decken.

8.2 Projektförderung 
 für investive Zuwendungs-

zwecke

8.2.1 Baumaßnahmen 
 und Ausstattung

8.2.1.1 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden:

(1) Neu-, Um- und Ausbaumaßnah-
men von Vereins- und Sportanla-
gen (einschließlich der Umrüstung 
von Kunstrasenplätzen nach 
Einzelfallprüfung),

(2) Beschaffung von Sport- und 
Pflegegeräten ab 800,00 EUR, 
vermindert um einen darin enthal-
tenen Vorsteuerbetrag,

(3) Beschaffung von Ausstattungs-
gegenständen ab 800,00 EUR, 
vermindert um einen darin enthal-
tenen Vorsteuerbetrag.

Gefördert werden investive Maßnah-
men, die dem Erhalt und dem Ausbau 
notwendiger infrastruktureller Voraus-
setzungen der gemeinnützigen Sport-
vereine und Sportverbände dienen und 
insbesondere für deren gemeinnützigen 
Sportbetrieb notwendig sind. Klima-
freundliche und trinkwasserschonende 
Projekte haben dabei gegenüber ande-
ren Projekten Vorrang.

Nicht gefördert werden Projekte, bei 
denen gesundheitsschädliche oder 
umweltschädliche Materialien eingebaut 
werden.

8.2.1.2 Spezielle Zuwendungs-
 voraussetzungen

Die speziellen Zuwendungsvorausset-
zungen ergeben sich aus dem Punkt 
8.1.10.2.

8.2.1.3 Umfang und Höhe 
 der Zuwendung

Der Umfang und die Höhe der Zu-
wendung ergeben sich aus dem Punkt 
8.1.10.3.
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Als anerkannte Baumpflegefirmen 
gelten insbesondere Firmen, welche im 
Unternehmensverzeichnis des Verban-
des Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau gelistet sind.

8.3.2. Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind Sportvereine mit 
einem gültigen Sportpachtvertrag der 
Stadt Leipzig.

8.3.3. Förderung durch die Stadt

Gefördert werden können im Bereich 
der Baumpflege bis zu 80 % der als er-
forderlich nachgewiesenen Kosten der 
förderungswürdigen Pflegemaßnahmen 
aus Regelkontrollen. 

Eine finanzielle Vergütung von Eigen-
leistung findet nicht statt. Maßnah-
men, deren Übernahme in Eigenarbeit 
allgemein zugemutet werden kann 
(Säuberung der Arbeitsstelle etc.) sind 
gleichfalls nicht förderfähig. Für Pfle-
gemaßnahmen unter 500,00 EUR pro 
Maßnahme werden keine Förderungen 
gezahlt.

8.3 Zuwendungen zu den 
 Unterhaltskosten im
 Bereich Baumpflege

8.3.1. Gegenstand der Förderung 
zur	Baumpflege

Die Verkehrssicherungspflicht an Bäu-
men, die den gemeinnützigen Pächtern 
kommunaler Sportstätten obliegt, um-
fasst zum einen die Durchführung von 
Regelkontrollen und zum anderen die 
Durchführung von Pflegemaßnahmen 
bei festgestellten Mängeln infolge der 
Regelkontrollen.

Gefördert werden können Baum-
pflegemaßnahmen, die der Erhaltung 
des Baumes oder der Abwendung 
von Gefahren dienen und die gemäß 
der von der Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung und Land-
schaftsbau herausgegebenen Baum-
kontrollrichtlinien und der Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Baumpflege (ZTV Baum-
pflege) in der jeweils gültigen Fassung 
durchgeführt werden. Konkret umfasst 
dies alle Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Verkehrssicherheit.
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8.3.4. Antragsverfahren

Der formfreie Antrag muss schriftlich 
vor Durchführung der Maßnahme bei 
der Stadt Leipzig (Amt für Sport) ein-
gereicht werden. Vor der Antragstellung 
begonnene Maßnahmen werden nicht 
gefördert.

Dem Antrag sind beizufügen:

(1) eine Liste der zu beantragenden 
Bäume mit den jeweils durchzu-
führenden Maßnahmen

(2) ein/e Lageplan/Skizze, in dem/der 
die Standorte der betreffenden 
Bäume eingezeichnet sind

Der Antrag muss im Rahmen der ZTV 
Baumpflege einen Kostenvoranschlag 
mit entsprechender Leistungsbeschrei-
bung enthalten. Ab einer Kostenhöhe 
von 2500,00 EUR, vermindert um einen 
darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, sind 
drei Kostenvoranschläge vorzulegen. 
Die Angebotseinholung erfolgt durch 
den antragstellenden Verein.

Dem Antrag muss ein Nachweis über 
die fachliche Qualifizierung des ausfüh-
renden Unternehmens für die erforder-
lichen Baumpflege- bzw. Baumsanie-
rungsmaßnahmen beigefügt sein.

Im Einzelfall können weitere Angaben 
und Unterlagen verlangt werden. Liegen 
zwingende Gründe im Sinne der Ge-
fahrenabwehr vor, gilt der vorzeitige 
förderunschädliche Maßnahmebeginn 
als genehmigt und es genügt zunächst 
eine Information; die Antragstellung ist 
umgehend nachzuholen.

Die Verwaltung prüft Art und Umfang 
des Antrages. Wird eine Förderung 
der Maßnahme aus sachlichen oder 
finanziellen Gründen nicht für vertretbar 
gehalten, wird dies dem Antragsteller 
mitgeteilt.

Nach der Prüfung des Antrages erhält 
der Antragsteller einen Bescheid, in 
dem die anteilige Höchstbetragsfinan-
zierung festgesetzt wird. Gleichzeitig 
werden dem Antragsteller die Ver-
pflichtungen mitgeteilt, die er durch die 
Annahme der Förderung eingeht.

Die Auszahlung erfolgt nach Ablauf der 
Rechtsmittelfrist, solange kein Verzicht 
erklärt wird. Auf die Gewährung eines 
Zuschusses besteht kein Rechtsan-
spruch.
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8.3.5. Verwendungsnachweis

Die zweckgerechte Verwendung des 
Zuschusses ist mit Vorlage einer 
Schlussrechnung in Höhe der tatsäch-
lich entstandenen Kosten sowie einer 
von der beauftragten Baumpflegefir-
ma unterschriebenen Bestätigung der 
Maßnahmendurchführung innerhalb von 
drei Monaten nach Abschluss der Maß-
nahme gegenüber dem Amt für Sport 
nachzuweisen. 

8.3.6. Andere Rechtsvorschriften

Eventuell notwendige Genehmigun-
gen nach anderen Vorschriften (z. B. 
Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig, 
Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetz-
liche Vorschriften) werden von dieser 
Richtlinie nicht berührt und sind ggf. 
vom Antragsteller einzuholen und auf 
Anforderung nachzuweisen.

Finswimmer Max Poschart, Foto: Mike Birmer
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9	 Veröffentlichung	und	Erfassung	
 im Zuwendungsbericht

Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig 
an außerhalb der Stadtverwaltung 
stehende Stellen werden jährlich im 
Zuwendungsbericht unter Einhaltung 
der festgelegten datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfasst und veröffent-
licht.

Die zu veröffentlichenden Daten 
beinhalten 

(1) den Empfänger der Förderung,
(2) die Art der Zuwendung,
(3) die vom Empfänger beantragten 

Mittel,
(4) die dem Empfänger bewilligten 

Mittel,
(5) die vom Empfänger abgerufenen 

Mittel sowie
(6) die Verwendung der abgerufe-

nen Mittel. 

Der Zuwendungsempfänger wird bei 
der Antragstellung über die beabsichtig-
te Ver öffentlichung informiert und erklärt 
mit der Unterschrift zum Antrag sein 
Einverständnis zur Veröffentlichung.

Ein Antrag ohne Zustimmung zur Ver-
öffentlichung wird als unvollständig an-
gesehen und kann somit im Verfahren 
der Zuwendungsvergabe nicht berück-
sichtigt werden.

Pferderennbahn Scheibenholz, Foto: Amt für Sport Leichtathletik in der Arena Leipzig, Foto: Deutscher 
Leichtathletik-Verband

Hallenhockey Europameisterschaft, Foto: Deutscher 
Hockey-Bund
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10 Sonstige Verfahrensbestimmungen

Im Übrigen gelten, sofern mit dieser 
Fachförderrichtlinie keine weiterge-
henden Rege lungen bezüglich des 
Verfahrens, wie Antrags-, Bewilligungs- 
und Abrechnungsverfahren, getroffen 

sind, grundsätzlich die einschlägigen 
Regelungen der Zuwendungsrichtlinie. 
Auf die Unterstützung durch die Stadt 
Leipzig ist bei Veröffentlichung der 
geförderten Maßnahme hinzuweisen.

11 Übergangsregelungen

Für Anträge auf Zuwendung, die vor 
Inkrafttreten dieser Richtlinie gestellt 
wurden und noch offen sind, finden die 

Regelungen dieser Richtlinie Anwen-
dung, soweit dadurch keine Benachteili-
gung eintritt.

12 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

Diese Sportförderungsrichtlinie tritt mit 
Beschlussfassung der Ratsversamm-
lung in Kraft. Gleich zeitig tritt die Sport-
förderungsrichtlinie vom 17.05.2017 
(RB Nr. VI-DS-03633) außer Kraft. Die 
Sportförderungsrichtlinie wird auch im 

Internetportal der Stadt Leipzig veröf-
fentlicht.
Beschluss- Nr. VII-DS-00814 der
Ratsversammlung vom 28.05.2020 
(veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt 
Nr. 11 vom 02.06.2020)

Boot Camp am Cospudener See, Foto: Amt für Sport
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Ansprechpartner des Amtes für Sport

– Ehrungen
– Projekt Pädagogische 
 Internatsbetreuung

– Sportgroßveranstaltungen

Frau Naumann – Sachbearbeiterin
Telefon: 0341 123 9427
E-Mail:  carolin.naumann@leipzig.de

– Fahrtkosten
– Vereinsfusionen/
 -verschmelzungen
– Projekte im Nachwuchs-
 leistungssport
– Projekte im Freizeit- und 
 Breitensport
– Dachorganisationen des 
 Leistungssports

– Kinder-und Jugendarbeit
– Übungsleiter/-innen
– Anmietung Sportstätten Dritter/ 
 Medientechnik
– Dachorganisationen mit 
 besonderer Aufgabenstellung
– Sportveranstaltungen der 
 Vereine/Verbände
– Ehrungen (Zuschüsse)
– Kleinsportgeräte

Frau Klose – Sachbearbeiterin
Telefon: 0341 123 9422
E-Mail:  silke.klose@leipzig.de

Frau Schirrmacher – Sachbearbeiterin
Telefon: 0341 123 9423
E-Mail:  maritta.schirrmacher@leipzig.de

Herr Mayer – Sachbearbeiter
Telefon: 0341 123 9430
E-Mail:  robert.mayer@leipzig.de

Sachgebiet Sportförderung

Herr Dannhauer – Sachgebietsleiter
Telefon: 0341 123 9420, E-Mail: frank.dannhauer@leipzig.de

mailto:carolin.naumann@leipzig.de
mailto:silke.klose@leipzig.de
mailto:maritta.schirrmacher@leipzig.de
mailto:robert.mayer@leipzig.de
mailto:frank.dannhauer@leipzig.de
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– Investive Sportförderung 
 (unbewegliches Anlagevermögen, 
 bewegliches Anlagevermögen,  
 Kleinstanträge)   

Frau Schleer – Sachbearbeiterin
Telefon: 0341 123 9416
E-Mail:  linda.schleer@leipzig.de

– Investive Sportförderung
 (Großmaßnahmen)

– Investive Sportförderung 
 (unbewegliches Anlagevermögen, 
 bewegliches Anlagevermögen,  
 Kleinstanträge)  

Frau Rötting – Teamleiterin Fördermittel
Telefon: 0341 123 9414
E-Mail:  denise.roetting@leipzig.de

Herr Musch – Sachbearbeiter
Telefon: 0341 123 9415
E-Mail:  thomas.musch@leipzig.de

Sachgebiet Verwaltung/Haushalt

Herr Wilde – Sachgebietsleiter
Telefon: 0341 123 9410, E-Mail: boris.wilde@leipzig.de

Leipzig Masters, Foto: Basketball Bund

mailto:linda.schleer@leipzig.de
mailto:denise.roetting@leipzig.de
mailto:thomas.musch@leipzig.de
mailto:boris.wilde@leipzig.de
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